
432 Z entra le  O rgane  d .  s taa t l ichen  Verwaltung

V/
Schlußbestimmungen

§35
Die leitenden Staatsfunktionäre sind verpflichtet, die 

Durchführung dieser Verordnung zu kontrollieren und bei 
jeder mißbräuchlichen Anwendung derselben die Verant
wortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

§36
Die Leiter der staatlichen Organe, denen Organe der 

volkseigenen Wirtschaft oder andere staatliche Einrich
tungen und Institutionen unterstehen, haben für die Mit
arbeiter dieser Organe Arbeitsordnungen zu erlassen.

§ 37
Der Minister des Innern erläßt die zur Durchführung 

dieser Verordnung erforderlichen Bestimmungen.

§38
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1955 in Kraft.
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